
Beitragsordnung

FB-04

(Fassung vom 1. Juni 2009)

Die genannten Beträge verstehen sich in-
clusuve der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Jahresbeiträge für

Einzelpersonen mindestens  €   20,00

Kulturelle und ideelle
Vereinigungen mindestens   €   38,00

Verbände, Körperschaften
des öffentlichen Rechts,
Berufsvereinigungen u.ä.
nach Selbsteinschätzung
mindestens     € 245,00

Jahresbeiträge für Einzelhandelsbetriebe

unter 500 qm Verk.-Fläche     € 125,00

501 bis 2000 qm Verk.-Fl.       € 175,00

jeder weitere qm Verk.-Fl.      €  0,15 pro qm

Mindestbeitrag   € 125,00

Jahresbeiträge für Firmen
mit touristischen Interessen

bis 25 Beschäftigte    € 125,00
26 bis 50 Beschäftigte   € 245,00
51 bis 100 Beschäftigte   € 370,00
101 bis 200 Beschäftigte   € 490,00
über 200 Beschäftigte   € 735,00

Jahresbeiträge für Firmen

bis 25 Beschäftigte    €   62,00

26 bis 50 Beschäftigte   € 125,00

51 bis 100 Beschäftigte   € 185,00

101 bis 200 Beschäftigte  € 245,00

über 200 Beschäftigte   € 370,00

Jahresbeiträge für Hotels / Beherbergung

Mindestbeitrag bis  10 Zimmer €   54,00
Beitrag 11 bis   50 Zimmer  €   71,00
Beitrag 51 bis 100 Zimmer  € 125,00

Jahresbeiträge für Gaststätten 
Restaurants 

die ersten 50 Plätze    €   62,50 
weitere 51 bis 100 Plätze   €   85,30 
weitere ab 101Plätze    € 160,00  

Saisonal geöffnete Lokale   €  36,00
(Besen / Weinstuben usw.)


